
Der Klassiker der soziologischen Gefängnis-
kritik, Michel Foucault, hat in seiner Schrift
»Überwachen und Strafen« auf die Reform-

unfähigkeit des Strafvollzugs hingewiesen, was
die tatsächliche Umsetzung eines Resozialisie-
rungsvollzugs anbelangt. Demgegenüber sei der
Strafvollzug in seiner latenten Funktion der Aus-
grenzung und Disziplinierung so außerordent-
lich erfolgreich gewesen, daß er auch nach mehr
als 200 Jahren des Scheiterns an den offiziell ver-
kündeten Zielen überlebt habe (vgl. Foucault
1977, S. 356). Die Gefängniskritik geht seit Jahr-
hunderten in zwei Richtungen: einmal die man-
gelnde Besserungswirkung,1 zum anderen die
mit einem überbetonten Besserungsanspruch
verloren gehende Bestrafungsfunktion (vgl. Fou-
cault 1977, S. 344). Entsprechende strafvollzugs-
politische Tendenzen prägen auch die aktuelle
Debatte in Deutschland: Einerseits wird – mehr
denn je und nunmehr auf empirischer Grundlage
begründbar – ein effektiver Behandlungsvollzug
gefordert und umgesetzt, andererseits wird das
Bestrafungselement hervorgehoben, sichtbar an
teilweise rückläufigen Lockerungszahlen, Ein-
schränkungen der Verlegung in den offenen
Vollzug und bei der bedingten Entlassung.

In den 70er Jahren haben sich in der alten
Bundesrepublik, seit Anfang der 90er Jahre im ge-
samten wiedervereinigten Deutschland Struktur-
veränderungen vollzogen, die zu einer Ausdiffe-
renzierung des Strafvollzugs mit teilweise sehr
ausgeprägten regionalen Besonderheiten geführt
haben. Dieses angesichts einer einheitlichen ge-
setzlichen Grundlage immer wieder verblüffende

Phänomen regionaler Ungleichheiten (Stichwort:
»Nord-Süd-Gefälle«, neuerdings »West-Ost-Gefäl-
le«, vgl. Dünkel 1996) verdeutlicht zugleich die
Chance des föderalen Systems: Innovationen
sind möglich, da das StVollzG offen gestaltet ist,
andererseits ist die Gefahr von »Gegenreformen«,
die den Geist des StVollzG aushöhlen, nicht von
der Hand zu weisen. Das BVerfG hat deshalb in
jüngster Zeit wiederholt korrigierend eingreifen
müssen und z.B. eine restriktive Lockerungspraxis
gebrandmarkt, die derartige Maßnahmen auf In-
sassen des offenen Vollzugs beschränken will,
oder eine Praxis, die die Entscheidung über die
bedingte Entlassung erheblich erschwert, weil zu-
vor mit lediglich abstrakten Erwägungen eine Er-
probung im Rahmen von Lockerungen abgelehnt
wurde (vgl. BVerfG ZfStrVo 1998, S. 180; NStZ
1998, S. 373; NStZ 1998, S. 430).

Ob man überhaupt noch von dem bundesdeut-
schen Strafvollzug sprechen kann, erscheint z.B.
im Hinblick auf die Lockerungs- und Urlaubs-
praxis fraglich. Ebenso fraglich bleibt weiterhin,
ob der Strafvollzug tatsächlich so reformresistent
geblieben ist, wie dies Kritiker behaupten. Han-
delt es sich nur um einen Formenwandel ange-
sichts ökonomischer Sparzwänge und effizienz-
orientierter Steuerungsmodelle oder um Innova-
tionen, die auch die »offiziellen« Ziele des Straf-
vollzugs realisierbarer machen?

Wir möchten diesen Fragen anhand einer ak-
tuellen Bestandsaufnahme des Lehrstuhls für
Kriminologie in Greifswald nachgehen, wobei
wir uns darüber im Klaren sind, daß die Effekti-
vität eines wie auch immer gestalteten Behand-

lungsvollzugs hier nicht im Zentrum der Analyse
steht (vgl. hierzu die Nachweise bei Anm. 1).
Vielmehr möchten wir auf schlicht deskriptiver
Ebene einige Eindrücke aus einer Umfrage bei
den Landesjustizverwaltungen wiedergeben.

Im März 2000 wandten wir uns in Abstim-
mung mit dem Strafvollzugsausschuß der Länder
mit einem Fragenkatalog an die Landesjustizver-
waltungen mit dem Ziel, aktuelle Entwicklungen
des Strafvollzugs entsprechend früherer For-
schungsansätze2 fortschreiben zu können. Wir
sind davon ausgegangen, daß in Anbetracht der
Veränderungen der Insassenstruktur und der Be-
legungsentwicklung sowie der Finanzknappheit
in einzelnen Bundesländern neue Vollzugskon-
zeptionen sowie Organisations- und Steuerungs-
modelle entwickelt werden, die der Bedarfslage
und den beschriebenen Veränderungen besser
gerecht werden. Unser Fragenkatalog bezog sich
daher zunächst auf allgemeine Vollzugskonzepte
und Überlegungen zur Vollzugsgestaltung, auf
die Organisationsentwicklung unter Effizienz-
und Kostengesichtspunkten (Personalwesen, Ar-
beitsverwaltung, Versorgung von Gefangenen
etc.) und um die Personalstellenentwicklung.
Ferner fragten wir nach Maßnahmen zum Abbau
der Überbelegung (Neubauprogramme etc.), den
Überlegungen zur Fortentwicklung des offenen
Vollzugs, der Sozialtherapie (insbesondere mit
Rücksicht auf die Vorgaben des Gesetzes zur
Bekämpfung von Sexualdelikten und anderen
gefährlichen Straftaten vom Januar 1998) und
des Jugendstrafvollzugs. Schließlich erbaten wir
die Übersendung einschlägiger Verwaltungsvor-
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Die Entwicklung im Strafvollzug steht am Scheideweg zwischen Modernisie-
rung, Reform und Gegenreform. Einerseits ist ein umfassender Wandel zur
Einführung und Erprobung neuer, fortschrittlicher Vollzugskonzepte und einer
Humanisierung des Strafvollzugs zu beobachten. Andererseits geben steigen-
de Haftzahlen, Überbelegung und der Ruf nach Härte Anlaß zur Sorge. Eine
großangelegte Umfrage bei den Landesjustizverwaltungen, von der hier erste
Ergebnisse berichtet werden, soll eine solide Wissensbasis schaffen zur
Beantwortung der Frage, in welche Richtung das Pendel letztendlich aus-
schlagen wird.

STRAFVOLLZUGSKONZEPTE

Aktuelle Entwicklungen zwischen
Reform und Gegenreform

Frieder Dünkel und Kirstin Drenkhahn

https://doi.org/10.5771/0934-9200-2001-2-16 - Generiert durch IP 216.73.217.60, am 07.05.2026, 22:50:12. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0934-9200-2001-2-16


17NEUE KRIMINALPOLITIK – 2/2001

schriften der Länder zum Bereich der Öffnung
des Vollzugs (offener Vollzug, Vollzugslockerun-
gen etc.).

Organisationsentwicklung und »innere
Reform« des Strafvollzugs

Die Organisationsentwicklung unter Gesichts-
punkten der betriebswirtschaftlichen Effizienz
(vor allem in den Arbeits- und Versorgungsbe-
trieben) und der Verwaltungsreform ist seit Mitte
der 80er Jahre u.a. aufgrund verschlechterter
ökonomischer Rahmenbedingungen wie in der
allgemeinen Verwaltung auch im Strafvollzug
zum zentralen Thema geworden (»Sparen als
Chance«, vgl. Maelicke in NK 1/1997) In Berlin
wurde beispielsweise seit 1997 die Steuerung
über Zielvereinbarungen als durchgängiges Ge-
staltungsprinzip in die Verwaltung eingeführt
(Vgl. Pasutti 2000, S. 122). In der Berliner Justiz-
verwaltung hat die Abteilung V (Strafvollzug)
ebenfalls bereits 1997 eine Zielvereinbarung mit
der Hausspitze abgeschlossen, in deren Folge ab
dem Jahr 2000 eine Budgetierung für jede einzel-
ne Vollzugsanstalt und damit ein völlig neues
Haushaltssystem eingeführt wurde. Die Organi-
sationsstruktur sieht sog. Leistungs- und Verant-
wortungszentren vor, die für Fachaufgaben zu-
ständig sind und ihr Budget selbst verwalten
(vgl. Flügge 2000, S. 520).

In Baden-Württemberg beinhaltet das Organi-
sations- und Personalentwicklungskonzept den
Ausbau von (auch funktions- und fachübergrei-
fenden) Fortbildungsprogrammen, das »institu-
tionalisierte Mitarbeitergespräch« und die Ent-
wicklung eines Leitbildes für den Vollzug (vgl.
Dolde 2001).

Neu ist, daß die Verwirklichung zuvor festge-
legter Ziele einer empirischen Kontrolle unter-
zogen werden kann und soll. Neben insbesonde-
re in der Behandlungsforschung entwickelten
Evaluationsansätzen können hier auch betriebs-
wirtschaftliche Kosten-Nutzen-Analysen einge-
setzt werden. Dies kann als Schritt zu mehr
Transparenz und Rationalität angesehen wer-
den. Gefangene, Besucher und die Öffentlich-
keit als »Kunden« zu begreifen, die legitime
Forderungen an den Strafvollzug als Dienstlei-
stungsunternehmen richten, verdeutlicht die
neue Blickrichtung. Man könnte den Verdacht
hegen, daß die Diskussion der 70er Jahre über
Rechte der Gefangenen und den sozialstaatli-
chen Resozialisierungsauftrag des Vollzugs ledig-
lich in neuem Gewand daherkommt und Ver-
besserungen der Lebensbedingungen der
Gefangenen nur »Abfallprodukt« von entspre-
chenden Verwaltungsreformen sind (vgl. Dün-
kel/Kunkat 1997, S. 32). Das tatsächlich Innovati-
ve dürfte aber nunmehr die Bereitschaft des
Vollzugs sein, Kosten und Effizienz der verschie-
denen »Produktbereiche« in allen Bereichen zu
evaluieren.

Unsere Umfrage bei den Landesjustizverwal-
tungen hat ergeben, daß in allen Bundesländern

Umstrukturierungen in der Justizverwaltung dis-
kutiert werden oder bereits durchgeführt wur-
den. In Baden-Württemberg, Bremen, Sachsen-
Anhalt und Schleswig-Holstein lag der
Schwerpunkt der Reform auf der Organisation
des vollzuglichen Arbeitswesens als Landes- bzw.
Eigenbetrieb, auch in Rheinland-Pfalz wird ein
Konzept zur Neuorganisation der Arbeitsverwal-
tung entwickelt. In Bayern sind im Rahmen der
Verwaltungsreform eine dezentrale Budgetver-
antwortung, die Einführung der Kosten-Lei-
stungs-Rechnung, Projektmanagement, eine in-
nere Reform der Landesverwaltung und eine
Dienstrechtsreform geplant. Die umfassende
Berliner Verwaltungsreform mit Zielvereinba-
rungen etc. wurde bereits genannt, ähnliche
Perspektiven werden in Mecklenburg-Vorpom-
mern entwickelt, wo seit 1999 ein intensiver
Organisationsentwicklungsprozeß in Gang ge-
kommen ist, der zur eigenständigen Budgetver-
waltung der einzelnen Anstalten führen wird
(ab 2001 als Pilotprojekt in der JVA Bützow).
Auch Hamburg hat ab 1994 Aufgaben und Ver-
antwortung auf die Anstalten verlagert und eine
teilweise selbständige Mittelverwaltung einge-
führt. In Nordrhein-Westfalen wird schon seit
Mitte der 90er Jahre intensiv an Modellen der
Organisationsentwicklung und Verwaltungsre-
form gearbeitet, eine Untersuchung der Kien-
baum-Unternehmensberatung führte zur Ein-
sparung zahlreicher Verwaltungsstellen, in
einigen Anstalten wurde eine dezentrale Res-
sourcenverwaltung und Kosten-Leistungs-Rech-
nung erprobt. Auch in Sachsen gibt es ein um-
fangreiches Entwicklungskonzept, das in ersten
Pilotprojekten getestet wird. Verwaltungscon-
trolling soll aber nur in dafür geeigneten Berei-
chen eingeführt werden (nicht in Bereichen, in
denen Beziehungsarbeit geleistet wird).

Erfreulicherweise hat sich inzwischen auch
ein Konsens in Wissenschaft und Praxis im Hin-
blick auf die Frage der Privatisierung von Anstal-
ten oder Vollzugsbereichen ergeben. Selbst der
mit forschen Ankündigungen aufgetretene hessi-
sche Justizminister hat sich von seinen Beratern
überzeugen lassen, daß Strafvollzug im Kernbe-
reich aus verfassungsrechtlichen Gründen ho-
heitliche Tätigkeit darstellt (vgl. Wagner 2000),
die einer Privatisierung nicht zugänglich ist (so
überzeugend und m. w. N. Kruis 2000). Im Kern-
bereich des Freiheitsentzugs geht es um in ho-
hem Maß grundrechtlich relevante Sachverhalte,
die den typischen Bereich der mit privaten Belie-
henen durchführbaren bloßen Ausführung kon-
kret definierter Behördenaufträge (vgl. etwa die
Arbeit des TÜV) weit überschreitet. Es geht hier
um eigenverantwortliches Handeln der Ent-
scheidungsträger und ggf. die sofortige Vollzie-
hung von Disziplinar- und Sicherungsmaßnah-
men. Deshalb stellt Kruis (2000, S. 5) zu Recht
klar, daß »das Projekt eines privat geleiteten Ge-
fängnisses keine Chance auf verfassungsgemäße
Verwirklichung hat«. Das verhindert nicht die
Übertragung bestimmter Dienstleistungen auf
Private wie z.B. den Gefangenentransport, die

Verpflegung oder Teile der Gesundheitsversor-
gung. Einige Länder sind hier mehr, andere we-
niger aufgeschlossen. Insgesamt wird sehr viel
Wert auf die genaue Analyse der wirtschaftli-
chen Vor- und Nachteile neuer Organisations-
formen gelegt. So wurde die Küche der JVA Lü-
beck (Schleswig-Holstein) nicht privatisiert, da
ein Eigenbetrieb kostengünstiger war als die Be-
wirtschaftung durch einen privaten Anbieter.
Aus dem gleichen Grund bleibt die Wäscherei
der JVA Sehnde (Niedersachsen) ein vollzugsei-
gener Betrieb. Ähnliche Erfahrungen gibt es
übrigens auch in den Ländern, die schon weiter-
gehend privatisiert haben, wie z.B. England (vgl.
Smartt 1999).

Nach den ausländischen Erfahrungen stellt
sich darüber hinaus die Frage, ob ein Resoziali-
sierungsvollzug durch Private tatsächlich besser
gewährleistet werden kann. Nach anfänglicher
Euphorie und einer zunächst tatsächlich besse-
ren Qualität ist man inzwischen in England
ernüchtert. Die Vollzugsqualität hat in einigen
Anstalten deutlich abgenommen, so daß die Er-
neuerung einzelner Kontrakte in Frage steht. Die
ökonomischen Vorteile privater Wirtschaftsbe-
triebe im Vollzug scheinen sich u. U. in ihr
Gegenteil zu verwandeln, so daß die Betriebe
des Gefängnisses in Coldingley wieder in staatli-
che Regie übernommen wurden (vgl. Smartt
1999, S. 272). Letztlich erscheint im Hinblick
auf Behandlungsangebote eine Qualitätssiche-
rung durch enge Verträge zwar nicht ausge-
schlossen, jedoch bleiben die grundsätzlichen
verfassungsrechtlichen Fragen und die kriminal-
politischen Implikationen ungelöst bzw. be-
denklich. Zu Recht verweist Walter (1999, S. 27)
auf die Gefahr, daß es in privat geführten Anstal-
ten zum Abbau kostspieliger Resozialisierungs-
programme zugunsten eher »technischer Lösun-
gen« kommen wird.

Private Anstalten bedürfen im übrigen der
vollen Auslastung, um rentabel zu bleiben. Da-
her werden auf Haftvermeidung und -verkür-
zung angelegte Strategien von privaten Betrei-
bern abgelehnt werden, die – siehe USA – eher
an einer quantitativen Ausweitung des Systems
interessiert sind. Daher wird man den oben
erwähnten »systemimmanenten« Reformkon-
zepten im Rahmen öffentlich-rechtlicher Struk-
turen eher innovative und zugleich kriminalpo-
litisch steuerbare Perspektiven abgewinnen
können (vgl. Flügge 2000a, S. 261 f.).

Insgesamt lassen sich die gegenwärtigen Re-
formüberlegungen in die Tendenzen einer Ver-
waltungsreform unter betriebswirtschaftlichen
Gesichtspunkten einordnen (vgl. hierzu Kloff in
NK 1/1997). Die unter dem Schlagwort »Organi-
sationsentwicklung« angestrebten Veränderun-
gen (vgl. Maelicke in NK 1/1997, S. 26 ff.) werden
sicherlich das reibungslose und auch wirtschaft-
lich effizientere Funktionieren des Vollzugs er-
möglichen können. Offen bleibt jedoch, inwie-
weit hierdurch im Hinblick auf die Gefangenen
die Erreichung des Vollzugsziels erleichtert wird.
Immerhin scheint es zumindest möglich, daß
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den notwendigen Verbesserungen der Haftbe-
dingungen (Einzelunterbringung, verbesserte
Hygiene, Sanitäranlagen etc.), Ausbauplänen,
die gesetzlich unabwendbar sind wie z.B. der
durch die Gesetzesreformen von 1998 indizierte
und zu begrüßende Ausbau der Sozialtherapie
und solchen Ausbauplänen, die jenseits aller De-
batten über alternative kriminalpolitische Steue-
rungsmodelle (z.B. Möglichkeiten des Ausbaus
der Bewährungshilfe, ambulanter Projekte, ver-
besserter Entlassungsvorbereitung und häufige-
rer bedingter Entlassung) schlicht die Zahl der
Haftplätze erhöhen sollen. Eine aufgeklärte Voll-
zugspolitik sollte den Ausbau von Haftplatzkapa-
zitäten im letzteren Sinn erst in Angriff neh-
men, wenn alle Alternativen ausgeschöpft oder
nicht realisierbar sind.5

Nur zwei Bundesländer haben keine Pläne,
die Haftplatzkapazitäten auszubauen: Bremen
und das Saarland. In Bremen leuchtet dies un-
mittelbar ein, da hier nur 78 % der Plätze belegt
waren, Überbelegung also kein Thema ist. Es
wäre interessant zu untersuchen, ob und inwie-
weit die Umstrukturierung der sozialen Dienste
der Justiz mit einer verstärkten Entlassungsvor-
bereitung durch die Bewährungshilfe zu den
auch in den 90er Jahren stabilen bis rückläufigen
Gefangenenzahlen in Bremen beigetragen hat.

Im Saarland werden trotz chronischer Über-
belegung keine Erweiterungen der Haftplatzka-
pazitäten geplant. Dies erschiene vernünftig,
wenn statt dessen Ausgabenschwerpunkte bei
den ambulanten Sanktionen mit dem Ziel der
vermehrten Haftvermeidung bzw. -verkürzung
gesetzt werden.

Im Zusammenhang mit der Überbelegung
wird seit kurzem die Einführung des elektronisch
überwachten Hausarrests diskutiert, der die voll-
ständige oder teilweise Vollstreckung der Frei-
heitsstrafe zu Hause nach dem Motto »my home is
my prison« ermöglichen soll. Da hierfür das
StVollzG geändert werden müßte, gibt es bislang
(unter diesem Vorbehalt) lediglich Absichtser-
klärungen in Baden-Württemberg, Hessen und
Hamburg. Nachdem die Bundesratsinitiativen
von Berlin 1997 und Baden-Württemberg 1999
(vgl. BR-Drs. 698/97 und 401/99) am Widerstand
der Grünen (vorerst) gescheitert sind, hat Hessen
mit einem Modellversuch im Rahmen der Be-
währungshilfe bei sog. Risikoprobanden begon-
nen,6 was die in der Wissenschaft geäußerten Be-
fürchtungen im Hinblick auf eine Ausweitung
des Netzes sozialer Kontrolle bestätigt.

Abgesehen davon, daß es sich beim elektro-
nisch überwachten Hausarrest unter Umständen
nicht nur um eine der Kompetenz des Anstalts-
leiters zuzuordnende Lockerungsform, sondern
wegen Art. 104 Abs. 2 GG vom Richter zu ent-
scheidende Maßnahme handeln könnte,7 steht
der mögliche Anwendungsbereich und Entlas-
tungseffekt hinsichtlich der Überbelegung in
keinem Verhältnis zur medialen Aufmerksam-
keit, die dieses Institut erfährt.8 Es handelt sich
hier um ein Paradebeispiel naiver Übernahme
ausländischer Modelle. Der elektronisch über-

»durch ›gut gemanagte Einrichtungen‹ wenig-
stens die Lebensbedingungen der Inhaftierten zu
verbessern« sind (Maelicke 1999, S. 77).

Personalstellenentwicklung

Die in den meisten Bundesländern erkennbaren
Bemühungen um Reformen der Organisations-
strukturen und -abläufe haben auch zu Umstruk-
turierungen der Personalkonzepte geführt. So
wurden vor allem im Verwaltungsbereich Stellen
abgebaut, während – bedingt durch die Gesetzes-
reform von 1998 – zusätzliches Fachpersonal zur
Behandlung von Sexual- und Gewalttätern einge-
stellt wurde und wird (vgl. Baden-Württemberg,
Hamburg, Schleswig-Holstein). Die bisher deut-
lich günstiger ausgestatteten Bundesländer ha-
ben zum Teil erhebliche Stellenstreichungen vor-
genommen (Berlin im Haushalt 2000: 109 Stel-
len; Bremen seit 1995 jährlich 2 % der Stellen).
Ein Vergleich der Personalausstattung der einzel-
nen Länder ist schwierig, da Aufgabenbereiche
und -wahrnehmungen nicht immer identisch
sind. So gibt es in einzelnen Ländern Beamte des
gehobenen Dienstes, die nach entsprechender
Fortbildung Aufgaben des Sozialdienstes über-
nehmen, ohne daß dieses in den Stellenplänen
immer eindeutig zum Ausdruck kommt.

In den neuen Bundesländern wurde der ab ca.
1995 einsetzende Personalstellenzuwachs (nach
dem Abbau Anfang der 90er Jahre) zumeist durch
den Belegungszuwachs übertroffen, so daß die Ar-
beitsbelastung wohl eher zu- als abgenommen
hat. Inwieweit dies durch neue Steuerungsformen
und Personalkonzepte aufgefangen werden kann,
ist durch weitere Forschung zu überprüfen. Eine
Ausnahme hinsichtlich des Verhältnisses von Per-
sonalstellen- und Belegungsentwicklung stellt
Mecklenburg-Vorpommern dar. Die Zahl der Psy-
chologen wurde nahezu verdreifacht (von 5 auf
14 im Zeitraum 1995–99), die Zahl der Sozialarbei-
ter mehr als verdoppelt (von 12 auf 26 im Zeit-
raum 1995–99). Damit hat sich die Betreuungs-
dichte erheblich verbessert und liegt über dem
Bundesdurchschnitt. Die Ausstattung mit Psycho-
logenstellen ist sogar – abgesehen von Berlin – die
beste im gesamten Bundesgebiet.3 Die Zahl der Be-
amten des Allgemeinen Vollzugsdienstes (+ 32 %)
konnte nahezu entsprechend dem Belegungszu-
wachs (+ 39 %) erhöht werden. Der schon er-
wähnte Organisationsentwicklungsprozeß zeigt
sich auch in der Personalpolitik im Mecklenburg-
Vorpommerschen Vollzug: Die Zahl der Verwal-
tungsbeamten wurde von 80 auf 72 gesenkt. Allein
diese in anderen Ländern ähnliche Stellenent-
wicklung verdeutlicht die Innovationsfähigkeit
des Vollzuges auch in Zeiten knapper Ressourcen.

Überbelegung und Gefängnisneubauten

Auf die in den 90er Jahren anwachsende Voll-
zugspopulation und die im geschlossenen Voll-
zug teilweise gravierenden Probleme der Überbe-

legung haben die meisten Landesjustizverwal-
tungen mit umfangreichen Gefängnisneubau-
programmen reagiert. Vor allem in den neuen
Bundesländern werden alte, den Anforderungen
des StVollzG nicht mehr entsprechende Bauten
ersetzt (z.B. die JVA Stralsund in Mecklenburg-
Vorpommern). Nahezu zeitgleich mit unserer
Befragung hat das Kriminologische Forschungs-
institut Niedersachsen in Hannover eine bundes-
weite Erhebung bei den Landesjustizverwaltun-
gen über Ausbau- und Ersetzungsvorhaben im
Bereich des Justizvollzugs vorgenommen. Suh-
ling/Schott (2000, S. 2) kamen auf ein Gesamtvo-
lumen von 12.025 Haftplätzen, davon 9.026 zur
Erhöhung der Haftplatzkapazitäten, während
unsere (möglicherweise etwas aktuellere Befra-
gung) sogar auf 10.386 zusätzliche Haftplätze ge-
langte, was einer Erweiterung um knapp 16 %
entspräche. In Anbetracht der in Ostdeutschland
besonders bedrückenden Überbelegung verwun-
dert es nicht, daß dort in weitaus stärkerem Um-
fang der Ausbau der Haftplatzkapazitäten voran-
getrieben wird. Daß dies mit mehr als 4.000
zusätzlichen Haftplätzen (4.317) im Umfang von
+ 39 % (Suhling/Schott 2000 errechneten lediglich
+ 29 % Nettozuwachs) erfolgen soll, läßt sich u.a.
mit der desolaten und dem Vollzug in der DDR
geschuldeten Ausgangslage einer weitgehend
entgegen § 18 Abs. 1 StVollzG erfolgenden Ge-
meinschaftsunterbringung in Hafträumen für 2,
3 und gelegentlich bis zu 7 oder 8 Gefangenen er-
klären.4 Wollte man auch in Ostdeutschland den
inzwischen von der Rechtsprechung als Ausfluß
des verfassungsrechtlich verbürgten Resozialisie-
rungsprinzips anerkannten Anspruch auf Einzel-
unterbringung während der Ruhezeit (vgl. OLG
Celle NStZ 1999, S. 216) in vergleichbarem Um-
fang wie in Westdeutschland umsetzen, so er-
schienen die vorliegenden Neubaupläne auch in
diesem Umfang plausibel. Allerdings geht es of-
fensichtlich nur in seltenen Fällen um Ersatzbau-
ten im Hinblick auf wegfallende Kapazitäten in
den bestehenden Anstalten. Zunächst wird ein
weiterer Zuwachs der Gefangenenraten und da-
mit ein entsprechender zusätzlicher Haftplatzbe-
darf erwartet. Zu dem Zustandekommen derarti-
ger Prognosen müßte vertieft geforscht werden,
da aufgrund der demographischen Entwicklung
in Ostdeutschland in zehn Jahren im Jugend-
strafvollzug mit einem Rückgang von 40 % ge-
rechnet werden muß, sofern andere Parameter
stabil bleiben.

Suhling/Schott (2000, S. 3) errechneten ein Ge-
samtvolumen von 2,7 Milliarden DM für die
Baumaßnahmen zur Erweiterung der Haftplatz-
kapazitäten. Die zusätzlichen Haftkosten (bei
Vollbelegung der neuen Haftplätze) werden in
den nachfolgenden fünf Jahren weitere knapp
2,5 Milliarden DM erfordern. Zu Recht fragt man
sich, warum über diese Ausgabensteigerungen
keine öffentliche Debatte stattfindet und Presse
und Medien die ansteigenden Gefangenenzah-
len als eine »unabwendbare Naturkatastrophe«
anzusehen scheinen. Nochmals: Man sollte klar
unterscheiden zwischen aus humanitären Grün-
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wachte Hausarrest ist im Ausland in der Regel
eine Alternative zu kurzen Freiheitsstrafen, im
allgemeinen bis zu drei (Schweden) oder sechs
(z.B. Schweiz) Monaten, in Deutschland sind die
entsprechenden Täter der normalen Be-
währungsaufsicht unterstellt oder zu Geldstra-
fen verurteilt.9

Der einzig denkbare Anwendungsbereich läge
daher grundsätzlich bei langstrafigen Gefange-
nen, bei denen ein Teil der Strafe zu Hause voll-
zogen werden könnte. Wenn allerdings die
derzeitige Bundesjustizministerin den Anwen-
dungsbereich auf Gefangene, die sich mit guter
Prognose im offenen Vollzug befinden (noch
dazu begrenzt auf den minimalen Strafrest von
drei Monaten), beschränken möchte, so wäre
die billigere Lösung eine Vorverlegung des Zeit-
punkts der bedingten Entlassung.

Das Dilemma liegt auch darin, daß nach allen
internationalen Erfahrungen die elektronische
Überwachung zu Hause nur für einen zeitlich
eng begrenzten Zeitraum durchführbar ist. Dau-
ert die Maßnahme mehr als drei Monate, steigt
die Zahl der Auflagenverstöße drastisch an, auch
wird die psychische Belastung für die Familie
bzw. Mitbewohner als z. T. unerträglich geschil-
dert.

Fazit: Während es in Ländern wie Schweden
oder der Schweiz, die noch in erheblichem Um-
fang kurze Freiheitsstrafen vollstrecken, vertret-
bar sein mag, elektronisch überwachten Hausar-

rest einzuführen, macht dies in Deutschland
keinen Sinn. Hierzulande tendiert das in Frage
kommende Klientel gegen »Null«, so daß eine
Einführung des elektronisch überwachten Haus-
arrests in weitem Umfang zu einer Ausweitung
bzw. Intensivierung der sozialen Kontrolle im
Bereich der bisher »normal« unterstellten Be-
währungsprobanden oder der Geldstrafe zur Fol-
ge hätte (net-widening).

Die Fortentwicklung des offenen Vollzugs
und der Sozialtherapie 

Bei der Fortentwicklung des offenen Vollzugs
werden unterschiedliche Tendenzen in den ein-
zelnen Bundesländern erkennbar. In den neuen
Bundesländern wird nach Abschluß der Über-
gangsphase vom DDR-Vollzug zu einem moder-
nen rechtsstaatlichen Vollzug mit vor allem per-
sonellen Umstrukturierungen und einer Beto-
nung von Sicherheitsaspekten (bauliche
Sanierung angesichts zahlreicher Entweichun-
gen Anfang der 90er Jahre, vgl. hierzu Dünkel in
NK 1/1993) allgemein das Bemühen erkennbar,
den offenen Vollzug auszubauen, der bis Mitte
der 90er Jahre – abgesehen von Mecklenburg-
Vorpommern – praktisch keine Bedeutung hatte.
Mecklenburg-Vorpommern ist nach wie vor Vor-
reiter und hat neben der Anstalt Ueckermünde
(86 Plätze) in Waldeck weitere 100 Plätze und im

Jugendvollzug 20 Plätze für den offenen Vollzug
geschaffen. Darüber hinaus entstehen in der neu-
en JVA Neustrelitz 40 Plätze im Jugendvollzug
und im Stralsunder Neubau 28 Plätze für männli-
che Erwachsene. Hinzu kommt, daß bei auf frei-
em Fuß befindlichen Verurteilten mit Freiheits-
strafen bis zu zwei Jahren die Direkteinweisung in
den offenen Vollzug geplant ist, wie dies schon
seit Anfang der 80er Jahre z.B. in Baden-Würt-
temberg im Rahmen des sogenannten Kurzstra-
fenprogramms (vgl. hierzu Dolde 1992) erfolg-
reich erprobt wurde. Da dort die Einrichtungen
des offenen Vollzuges nur zu ca. 85 % ausgelastet
waren, werden seit März 1999 Verurteilte mit
Freiheitsstrafen bis zu vier Jahren direkt nach
Bruchsal (Außenstelle Kislau) und Ulm geladen.
Die Direkteinweisung in den offenen Vollzug bei
bestimmten Tätergruppen (z.B. lediglich Ersatz-
freiheitsstrafe verbüßende Gefangene, Selbststel-
ler, kurze Freiheitsstrafen) wird in großem Um-
fang auch in Berlin, Hamburg und Niedersachsen
praktiziert. Berlin hat insoweit den weitestgehen-
den Ansatz verwirklicht, als grundsätzlich keine
deliktsspezifischen Beschränkungen und auch
keine Einschränkungen von der Strafhöhe vorge-
nommen werden. Die Mißbrauchsraten sind mi-
nimal und sogar rückläufig. 

Ein überzeugendes Konzept der heimatnahen
und dezentralen Unterbringung im offenen Voll-
zug hat auch Sachsen entwickelt, das noch 1995
über keinerlei offene Einrichtungen verfügte
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(vgl. Dünkel 1996, S. 141), und nunmehr den
Ausbau der vorhandenen Kapazität von 225 auf
500 Plätze anstrebt. Dies wird allerdings den An-
teil von im offenen Vollzug Untergebrachten
(30.6.2000: 6,6 %; Bundesdurchschnitt: 18,4 %)
allenfalls auf ein durchschnittliches Niveau stei-
gern können.

In den alten Bundesländern hatte Baden-Würt-
temberg bereits in den 80er Jahren die Zahl von
Haftplätzen im offenen Vollzug ohne negative
Auswirkungen für die Sicherheit der Allgemein-
heit verdoppelt. In Hamburg lockerte man An-
fang der 90er Jahre die Kriterien der »Geeignet-
heit« für den offenen Vollzug mit der Folge, daß
seither der Anteil von Gefangenen im offenen
Vollzug von unter 20 % auf knapp 30 %
(30.6.2000: 28,7 %) anstieg. Hessen, das histo-
risch gesehen schon in den 50er Jahren mit dem
Aufbau des offenen Vollzugs neue Wege ging und
stichtagsbezogen jeweils ein Viertel der Gefange-
nen dort untergebracht hatte, änderte nach den
markigen Ankündigungen des neuen Justizmini-
sters Wagner, den »härtesten Vollzug in Deutsch-
land« verwirklichen zu wollen, die Einweisungs-
voraussetzungen. In den offenen Vollzug sollen
Gefangene gemäß einer Koalitionsvereinbarung
nur noch gelangen, nachdem sie sich im ge-
schlossenen Vollzug »erprobt« haben, d. h. die
mit gutem Erfolg praktizierte Direkteinweisung
in den offenen Vollzug entfiel (ähnliche Tenden-
zen für die Gewährung von Vollzugslockerungen
gibt es in Baden-Württemberg, was allerdings der
oben zitierten Rechtsprechung des BVerfG wider-
spräche). Die vorangegangene Regierung hatte
die Kapazität im offenen Vollzug noch um knapp
300 Haftplätze erhöht. Die Folge der neuen »har-
ten Welle«: 25 % der Plätze im offenen Vollzug
sind nicht belegt, der geschlossene Männervoll-
zug ist dagegen um 27 % überbelegt. Als Konse-
quenz wurde eine Einrichtung des offenen Voll-
zuges in Frankfurt für den geschlossenen Vollzug
umgebaut. Am 30.6.2000 waren noch lediglich
18,8 % der Gefangenen im Erwachsenenvollzug
in offenen Anstalten untergebracht gegenüber
26,8 % zwei Jahre zuvor (vgl. Dünkel/Geng oben
Anm. 1). 

Auch bezüglich der Sozialtherapie, die man-
cher schon sanft entschlafen zu beobachten
glaubte, ist eine Aufbruchstimmung erkennbar,
ausgelöst durch das Gesetz zur Bekämpfung von
Sexualdelikten und anderen gefährlichen Strafta-
ten von 1998. In Anbetracht der nach 2003 mög-
lichen Einweisung entsprechender Täter auch
ohne ihre Zustimmung haben alle Bundesländer
Überlegungen zum Ausbau des Behandlungsan-
gebots angestellt. Während diese in einzelnen
Ländern noch recht vage zu sein scheinen, haben
andere bereits mit den Planungen bzw. bauli-
chen Maßnahmen begonnen. Insgesamt wurde
im Rahmen unserer Befragung die Errichtung
von 762 zusätzlichen Haftplätzen mitgeteilt, was
einer Erweiterung um knapp 70 % bezogen auf
die existierenden 1.092 Behandlungsplätze ent-
spräche, so daß die Kapazität sich auf 1.854 er-
höhen würde (Stand: Ende 2000). Ob damit der

Bedarf gedeckt werden kann, erscheint ange-
sichts der weit höheren Zahl von wegen Sexual-
delikten Inhaftierten fraglich. Die Gefahr ist
nicht von der Hand zu weisen, daß andere be-
handlungsbedürftige und -bereite Gefangene
zukünftig nur mit Schwierigkeiten Aufnahme in
die Sozialtherapie finden werden.

Die konzeptionelle Fortentwicklung der So-
zialtherapie bezogen auf die sehr schwierige, un-
ter Umständen nicht motivierte Klientel des
oben genannten Gesetzes steht erst am Anfang.
Immerhin gibt es in Berlin schon konkrete Über-
legungen zur Einrichtung einer entsprechenden
Abteilung in Tegel. Obwohl die Bedenken der
Therapeuten gegenüber einer möglichen
Zwangseinweisung einleuchten, bleibt an der ge-
samten Entwicklung positiv festzuhalten, daß
die Sozialtherapie eine nicht zu unterschätzende
Aufwertung erfährt, die in Anbetracht der gerade
in jüngerer Zeit im Rahmen von Meta-Analysen
vorgelegten Erfolgsbeurteilungen gerechtfertigt
erscheint (vgl. oben Anm. 1).

Zur Entwicklung von Vollzugslockerungen
im Bundesländervergleich

Das Thema »Vollzugslockerungen« als »Riskante
Freiheiten?« (Dünkel 1998), ein Anwendungsfall
des Spannungsfelds von Resozialisierung und Si-
cherheitsdenken, ist mindestens so alt wie das
StVollzG. Obwohl in jüngerer Zeit das BVerfG
wiederholt ausdrücklich die Bedeutung von Voll-
zugslockerungen im Zusammenhang mit dem
Resozialisierungsgrundsatz hervorgehoben hat
und damit die Rückkehr zu einem ausschließlich
sicher verwahrenden Vollzug ausgeschlossen ist,
entzündet sich der Streit um den »richtigen«
Vollzug an diesem Punkt. Politisch unterschiedli-
che Grundauffassungen werden in wohl kaum
einem Bereich so deutlich wie hier. Dies um so
mehr, als einige Landesjustizverwaltungen die
grundsätzlich weiten Spielräume durch zahlrei-
che Verwaltungsvorschriften einzuengen versu-
chen, einerseits im Hinblick auf eine eher libera-
le, andererseits eine eher restriktive Praxis.

Die Entwicklungstendenzen der vergangenen
Jahre zeigen in Westdeutschland insgesamt gese-
hen eine immer noch leicht ansteigende Ten-
denz beim tageweisen Ausgang sowie eine seit
Anfang der 90er Jahre rückläufige Tendenz beim
Hafturlaub und Freigang (vgl. Dünkel/Geng oben
Anm. 1). In Ostdeutschland wird trotz deutlicher
Zuwachsraten von Vollzugslockerungen weit we-
niger Gebrauch gemacht als in den alten
Bundesländern. Das Verhältnis pro 100 Strafge-
fangene der Stichtagsbelegung (30.6.) lag 1998
beim Ausgang bei jährlich 340 : 1149, beim Ur-
laub bei 237 : 604 und beim Freigang bei 16 : 39,
also ca. bei 1 : 2–3.

Allerdings sind hier methodische Vorbehalte
zu machen: Die seit 1996 noch spärlicher erfaß-
ten Daten des Bundesjustizministeriums geben
keine Auskunft darüber, wie viele Gefangene
jährlich in den Genuß von Lockerungen ge-

langen, in welchen Vollzugsformen Lockerungen
gehäuft oder selten vorkommen (die Unterschei-
dung nach dem offenen und geschlossenen, dem
Jugend- und Erwachsenenvollzug wird seit 1996
nicht mehr ausgewertet). Es ist also denkbar
(und zu vermuten), dass sich Vollzugslockerun-
gen in einzelnen Bundesländern auf wenige als
»geeignet« Eingeschätzte konzentrieren, wäh-
rend andere Bundesländer die Mehrzahl der Ge-
fangenen durch Lockerungen auf das Leben in
Freiheit vorbereiten. Es muss erstaunen, dass die
Landesjustizverwaltungen an einer entsprechen-
den wissenschaftlichen Auswertung und Beglei-
tung wenig interessiert zu sein scheinen. Der
vorliegende bundesländerbezogene Vergleich
kann allenfalls grobe Tendenzen vermitteln und
läßt bedeutsame Unterschiede im Vergleich ein-
zelner Anstalten außer Betracht. Selbstverständ-
lich gibt es auch in Ländern mit einer eher re-
striktiven Lockerungspolitik Anstalten (etwa im
Bereich der Sozialtherapie), die sich deutlich
vom Landesdurchschnitt abheben. Bewertungen
der einen oder anderen Grundtendenz können
allenfalls mit Vorbehalten vorgenommen wer-
den, zumal über die Bedeutung von Lockerun-
gen für die erfolgreiche Wiedereingliederung kei-
ne systematische Forschung vorliegt.

Trotz der wissenschaftlich gebotenen Zurück-
haltung in der Interpretation der Daten kann
man dennoch interessante Tendenzen insoweit
erkennen, als es offensichtlich völlig konträre
Auffassungen über die Geeignetheit von Ge-
fangenen für die Unterbringung im offenen Voll-
zug10 und die Gewährung von Vollzugslockerun-
gen zu geben scheint. Die Unterschiede haben
sich in West- und Ostdeutschland nach 1977
bzw. 1990 trotz bundeseinheitlicher Gesetzeslage
und Verwaltungsvorschriften eher noch ver-
größert denn angeglichen (vgl. zu den aktuellen
Zahlen bis 1998 Dünkel/Geng oben Anm. 4). Es er-
scheint unwahrscheinlich, daß es sich hier um
die Folgen einer unterschiedlichen Gefangenen-
struktur handelt. Vielmehr dürfte es sich um
unterschiedliche Risikoeinschätzungen und voll-
zugspolitische Grundhaltungen der Entschei-
dungsträger handeln.

Wie schon die Analyse der früheren statisti-
schen Auswertungen verdeutlichte, gibt es keine
Anhaltspunkte dafür, daß eine liberalere Locke-
rungspraxis zu Gefährdungen der Sicherheitslage
führt (vgl. Dünkel 1996; 1998). Mißbrauchsfälle
im Sinne nicht rechtzeitiger Rückkehr in die An-
stalt oder der Begehung von Straftaten bleiben
die absolute Ausnahme und sind wegen des Ein-
zelfallcharakters dem nicht vorhersagbaren allge-
meinen Lebensrisiko zuzurechnen. Dies läßt sich
leicht nachvollziehen: Im gesamten Bundesge-
biet wurde Gefangenen 1998 ca. 600.000 mal
Ausgang und ca. 325.000 mal Hafturlaub ge-
währt, knapp 21.000 Gefangene wurden zum
Freigang zugelassen. Die registrierten Mißbräu-
che lagen bei 0,2 %, 0,6 % bzw. 1,3 %. Es liegt auf
der Hand, daß die Vollzugspraxis angesichts der
noch weit selteneren erheblichen Mißbräuche
während Vollzugslockerungen (Begehung schwe-
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rer Straftaten) außerordentlich verantwortungs-
bewußt gehandelt und mit erstaunlicher Treffsi-
cherheit Prognosen erstellt hat.

Fazit und Ausblick

Man könnte die bisherigen ersten Ergebnisse der
Vollzugsumfrage dahingehend zusammenfassen,
daß bundesweit eine Aufbruchstimmung erkennbar
wird, anders als Anfang der 70er Jahre, aber in
entscheidenden Gesichtspunkten im Endeffekt
ebenso erfolgreich. Die Nachhaltigkeit von Re-
formen (auch für die Lebensbedingungen der
Gefangenen) wird möglicherweise gerade unter
Kostengesichtspunkten, überprüfbaren und
überprüften Zielvereinbarungen, akkreditierten
und wiederholter Qualitätskontrolle ausgesetz-
ten Behandlungsprogrammen etc. besser gesi-
chert als durch die »weichen« Gesetzesformulie-
rungen des StVollzG. Der Strafvollzug ist besser
als sein Ruf, aber die Fortführung der Strafvoll-
zugsreform im Sinne des StVollzG von 1977
bleibt ein steiniger und nicht immer geradliniger
Weg. Die eingangs zitierten Prognosen von Fou-
cault hinsichtlich der Reformresistenz des Straf-
vollzugs erscheinen daher zu pessimistisch.

Die z. T. schlechte räumliche Ausstattung, die
Überbelegung im geschlossenen Vollzug, die
knappe Personalausstattung, der in einigen Län-
dern mangelnde Ausbau des offenen Vollzuges,
der Entlassungs- und Entlassenenhilfe sowie die
zunehmend restriktivere Lockerungs- und Entlas-
sungsvorbereitungspraxis bedürfen neben Verwal-
tungreformen einer Rückbesinnung auf die Ziele der
Vollzugsreform der 70er Jahre (Dünkel/Kunkat in NK
1/1997, S. 33) und keiner Gegenreform, die über
die (Leer-)Formel der »Sicherheitsbedürfnisse der
Bevölkerung« transportiert wird. Nicht Einschrän-
kungen des Resozialisierungskonzepts, sondern
seine konsequente Fortentwicklung mit differen-
zierten Angebotsstrukturen für unterschiedliche Ge-
fangenengruppen stehen auf der Tagesordnung.
In diesem Zusammenhang sind neue Steuerungs-
und Organisationsmodelle positiv einzuschätzen,
da Zielvereinbarungen und die Vollzugsgestaltung
als »kundenorientiertes« Produktmanagement
eine empirische Überprüfung erreichter Ziele auch
im Hinblick auf die Wiedereingliederung fördern.
Weiterhin positiv erscheint, daß der Vollzug nicht
nur globale, schwer zu evaluierende Ziele (»Reso-
zialisierung«) avisiert, sondern Zwischenziele for-
muliert, die viel mit der Verbesserung der Lebens-
und Arbeitsbedingungen für Gefangene und Be-
dienstete zu tun haben.

Der vorliegende Beitrag hat gezeigt, daß wir in
vielen Bereichen der Strafvollzugsforschung auf
relativ ungesicherter Datenbasis argumentieren
müssen. Es wäre wünschenswert, daß mit der
Hinwendung zu neuen Steuerungs- und Organi-
sationsmodellen auch die Bereitschaft zu einer
stärker wissenschaftlichen Durchdringung des
Gefängniswesens wächst und die Einsicht, daß
die manchmal mühselige Datenerhebung und
statistische Erfassung seitens der Vollzugsbedien-

steten nicht Prestige- oder Qualifikationsbedürf-
nissen der Forscher, sondern der Fortentwick-
lung der Praxis auf wissenschaftlich etwas besser
abgesicherter Basis dient.

Prof. Dr. Frieder Dünkel lehrt Kriminologie und
Strafrecht an der Universität Greifswald und ist Mit-
herausgeber dieser Zeitschrift, Kirstin Drenkhahn ist
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für
Kriminologie in Greifswald
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Anmerkungen

1 Dieser Einwand ist nach den neuesten Erkenntnis-
sen zu erfolgreichen Strategien der Straftäterbe-
handlung als überholt anzusehen, vgl. Dünkel 2000;
Dünkel/Drenkhahn 2001; ferner die Beiträge und
Hinweise bei Rehn u. a. 2001.

2 Vgl. Dünkel 1996 m. w. N.; zuletzt Dünkel/Kunkat
1997, S. 24 ff., 32 f.

3 Vgl. Hohage/Walter/Neubacher 2000, S. 147, 170
(Tab. 9 und 15).

4 Durchschnittlich waren am 30.6.1998 im geschlos-
senen Vollzug in den neuen Bundesländern 80 %, in
den alten Bundesländern 46 % gemeinschaftlich
untergebracht, vgl. Dünkel/Geng: Greifswalder In-
ventar zum Strafvollzug (GIS). http://www.uni-
greifswald.de/~ls3/Veröffentlichungen, 19.3.2001.

5 Einen Schritt in die richtige Richtung insoweit geht
der Referentenentwurf des Bundesjustizministeri-
ums vom 8.12.2000, der die bedingte Entlassung
bei Erstinhaftierten erweitern und die gemeinnützi-
ge Arbeit als Ersatzstrafe zur Vermeidung von Frei-
heitsstrafe ausbauen will (vgl. http://www.bjm.de/
Gesetzgebung).

6 Die Begleitforschung wird vom Max-Planck-Institut
in Freiburg durchgeführt, vgl. zum Projekt Alb-
recht/Arnold/Schädler 2000 (in ZRP).

7 Die angestrebte gesetzliche Regelung im Rahmen
der Vollzugslockerungen ist verfassungsrechtlich
deshalb bedenklich, weil der Hausarrest – anders als
kurzfristige und mit der Rückkehr in die Anstalt ver-
bundene Lockerungsmaßnahmen – faktisch einer
Aufhebung bzw. Beendigung des Vollzugs gleich-
kommt (ähnlich einer bedingten Entlassung); ähn-
lich will Walter 1999a, S. 291 die elektronische
Überwachung wegen ihrer einschneidenden Ein-
griffsintensität bzw. Freiheitsbeschränkung einer
richterlichen Entscheidung vorbehalten. 

8 Vgl. den lesenswerten Gastkommentar von Janisch
in der DRiZ 1999, S. 299 f. 

9 In den Niederlanden werden Verurteilte mit bis zu
12 Monaten Freiheitsstrafe einbezogen, vgl. Linden-
berg und Whitfield in BewHi 1999, S. 12 ff. bzw. S. 48
ff.; in der Schweiz waren ursprünglich kurze Frei-
heitsstrafen bis zu 6 Monaten angepeilt; die im Sep-
tember 1999 gestarteten Modellprojekte sind ähn-
lich des in Deutschland diskutierten Modells für
Freiheitsstrafen bzw. Reststrafen, allerdings erheb-
lich weitergehend, nämlich bis zu einem Jahr konzi-
piert, vgl. Haverkamp in BewHi 1999, S. 4 f.

10 Auf diesen Problembereich kann hier nicht näher
eingegangen werden, jedoch erscheint bemerkens-
wert, daß der stichtagsbezogene Anteil von Ge-
fangenen im offenen Erwachsenenvollzug am
30.6.1998 in Bayern und Sachsen lediglich bei 7 %
bzw. 8 % lag, in Hamburg, Berlin und Nordrhein-
Westfalen jedoch bei 30 %, 34 % bzw. 33 %, vgl.
Dünkel/Rössner in van Zyl Smit/Dünkel 2001.
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